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1 Vorbemerkungen 

Ein Mietspiegel ist gemäß §§ 558 Abs. 2 und 558c Abs. 1 BGB eine Übersicht über die 

gezahlten Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Aus-

stattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Be-

schaffenheit (= ortsübliche Vergleichsmiete). Die ortsübliche Vergleichsmiete setzt sich 

aus Mieten zusammen, die in den letzten sechs Jahren neu vereinbart oder, von Betriebs-

kostenerhöhungen abgesehen, geändert worden sind. 

 

Der Mietspiegel liefert Informationen über die ortsübliche Vergleichsmiete verschiedener 

Wohnungskategorien. Er trägt dazu bei, das Mietpreisgefüge im nicht preisgebundenen 

Wohnungsbestand transparent zu machen, Streitigkeiten zwischen Mietvertragsparteien 

zu vermeiden, Kosten der Beschaffung von Informationen über Vergleichsmieten im Ein-

zelfall zu verringern und den Gerichten die Entscheidung in Streitfällen zu erleichtern. Er 

dient ferner der Begründung eines Erhöhungsverlangens zur Anpassung an die ortsübli-

che Vergleichsmiete und der Überprüfung der Angemessenheit gezahlter Mieten. 

 

Die Stadt Bamberg verfügt seit 2014 über einen nach § 558d Abs. 1 BGB qualifizierten 

Mietspiegel, also über einen Mietspiegel, der nach anerkannten wissenschaftlichen 

Grundsätzen erstellt und von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter 

und der Mieter anerkannt worden ist. 

 

Der letzte auf einer Erhebung basierende Mietspiegel in Bamberg war der im Jahr 2017 

erstellte Mietspiegel 2018. Er wurde zum 1. Januar 2020 als Mietspiegel 2020 fortge-

schrieben. Hierzu wurde – wie gesetzlich in § 558d Abs. 2 BGB vorgesehen – die Entwick-

lung des vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindexes für die Lebenshaltung 

aller privaten Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt. Nach weiteren zwei Jahren war 

die Datenbasis nun aber veraltet: Um weiterhin über einen qualifizierten Mietspiegel zu 

verfügen, musste eine neue Datenerhebung durchgeführt werden. 

 

Die Stadt Bamberg hat daher das ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH 

im März 2021 damit beauftragt, einen neuen qualifizierten Mietspiegel für die Stadt Bam-

berg zu erstellen. 

 

Die Mietspiegelerstellung in Bamberg erfolgte nach den Anforderungen des § 558d 

Abs. 1 BGB in Verbindung mit den „Hinweisen zur Erstellung von Mietspiegeln“ des Bun-

desinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (3. Auflage Juni 2020). Außerdem wur-

den die „Hinweise zur Integration der energetischen Beschaffenheit und Ausstattung von 

Wohnraum in Mietspiegeln“ des ehemaligen Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (BMVBS) aus dem Jahr 2013 berücksichtigt. 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Bericht auf eine gleichzeitige Ver-

wendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbe-

zeichnungen gelten für alle Geschlechter gleichermaßen. 
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2 Methodik 

Nach Beauftragung fand zunächst eine Sitzung des Arbeitskreises Mietspiegel statt. Wie 

bereits bei den Mietspiegeln 2014 und 2018 gehörten dem Arbeitskreis Vertreter der 

Stadt Bamberg, des Mietervereins Bamberg e. V., von Haus & Grund Bamberg e. V. sowie 

der Stadtbau GmbH Bamberg an. 

 

Die Beteiligung der Interessenvertreter von Mietern und Vermietern im Arbeitskreis Miet-

spiegel erhöht die Akzeptanz des Mietspiegels. Zudem verfügen die Vertreter über 

Kenntnisse des lokalen Wohnungsmarktes, die es bei Fragebogenerstellung und Auswer-

tung der erhobenen Daten zu beachten gilt. 

 

Auf der ersten Arbeitskreissitzung am 29. März 2021 stellte ALP das Erhebungskonzept 

vor: Die Daten sollten erneut in einer kombinierten Mieter- und Vermieterbefragung ab-

gefragt werden. Wegen der COVID-19-Pandemie war es aber nicht möglich, die Daten 

mieterseitig wie in den Jahren zuvor persönlich in den Räumen der jeweiligen Mietwoh-

nung zu erheben. Stattdessen wurde mieterseitig eine schriftliche Befragung durchge-

führt. ALP stellte auf der Sitzung ferner einen Fragebogenentwurf vor. Der Fragebogen 

wurde diskutiert, Anregungen wurden aufgenommen. Der Fragebogen ist im Anhang 

abgedruckt – in einer Version für die Mieter und einer Version für die Vermieter.  

 

Die Fragebögen enthielten Fragen… 

 

○ … zur Prüfung der Mietspiegelrelevanz (Filterfragen) 

○ … zum Mietverhältnis 

○ … zur Beschaffenheit und zur Ausstattung der Wohnung / des Gebäudes 

○ … zur Lage der Wohnung / des Gebäudes 

○ … zum energetischen Zustand und zu Verbesserungen der Wohnungsqualität seit 

dem Bau 

 

Parallel zur Abstimmung des Fragebogens wurde die Stichprobenziehung vorbereitet 

und durchgeführt (siehe Abschnitt 3). Im Anschluss erfolgte auf Basis des beschlossenen 

Fragebogens die Erhebung (siehe Abschnitt 4). Auf Beschluss des Arbeitskreises Miet-

spiegel wurde der Mietspiegel wieder als Tabellenmietspiegel erstellt (Auswertung siehe 

Abschnitt 5). 

 

Am 15. Oktober 2021 wurden die Ergebnisse dem Arbeitskreis Mietspiegel im Rahmen 

einer Präsentation vorgestellt. Auf der Sitzung wurde zudem das ergänzende Punktesys-

tem zur Spanneneinordnung diskutiert, das nicht Teil des qualifizierten Mietspiegels ist. 

Dem Entwurf für den Mietspiegel, der im Anschluss an die Sitzung erstellt und per E-Mail 

an die Teilnehmer des Arbeitskreises versendet wurde, wurde anschließend durch die 

Vertreter der Mieter und Vermieter zugestimmt. 
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3 Stichprobenziehung 

Grundlage jeder Erhebung eines qualifizierten Mietspiegels ist die Schaffung einer ge-

eigneten Datenbasis, aus der die Stichprobe für die Erhebung gezogen werden kann. In 

Deutschland existiert kein zentrales Mietwohnungsregister; die vorhandenen Daten, auf 

die aufgebaut werden kann, unterscheiden sich von Stadt zu Stadt. Im Falle der Stadt 

Bamberg wurden ALP folgende Daten für die Bildung der Datenbasis zur Verfügung ge-

stellt: 

 

○ Einwohnermeldedaten (70.390 Datensätze) 

○ Eine Liste mit geförderten Wohnungen (1.751 Datensätze) 

○ Eine Liste mit Objektanschriften, Eigentümern und Anschriften der Eigentümer 

(32.668 Datensätze) 

○ Eine Liste mit Sonderanschriften (etwa Studierendenwohnheime, Alten-/Pflege-

heime, Justizvollzugsanstalt) 

 

ALP hat die gelieferten Daten zusammengeführt: Da der Mietspiegel ausschließlich für 

freifinanzierten Wohnraum gelten soll, wurden aus den Einwohnermeldedaten die Ad-

ressen mit geförderten Wohnungen entfernt.1 Ebenso wurden die Sonderanschriften aus-

sortiert. Die verbliebenen Adressen wurden um Eigentümerdaten ergänzt. Anschließend 

wurden auf Basis der Einwohnermeldedaten Haushalte gebildet, da implizit die Angaben 

zu von Haushalten bewohnten Wohnungen relevant sind und nicht die Angaben der ein-

zelnen Bewohner einer gemeinsamen Wohnung. Da der Mietspiegel ausschließlich für 

Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit 3 Wohnungen oder mehr gelten soll, wurden 

aus den Einwohnermeldedaten die Adressen mit lediglich ein oder zwei Haushalten ent-

fernt. Zuletzt wurden selbstnutzende Eigentümer aus den Daten herausgenommen. 

 

Im Ergebnis besteht die ermittelte Basis für die Befragung aus 30.084 Datensätzen. Laut 

dem Zensus 2011 gab es zum 9. Mai 2011 26.123 vermietete Wohnungen außerhalb von 

Wohnheimen. Diese Zahl enthält auch noch die geförderten Wohnungen. Seit dem Zen-

sus 2011 sind zudem noch einige Wohnungen gebaut worden. ALP geht unter Berück-

sichtigung von durch die Stadt Bamberg und das Bayerische Landesamt für Statistik be-

reitgestellten Zahlen zum Erhebungsstichtag von etwa 26.040 freifinanzierten Mietwoh-

nungen in Bamberg aus. Die Differenz zur ermittelten Befragungsbasis erklärt sich vor 

allem durch Haushalte, die aufgrund der Datenlage nicht als selbstnutzende Eigentümer 

identifiziert werden konnten sowie durch Personen, die gemeinsam eine Wohnung be-

wohnen, aber nicht zu Haushalten zusammengefasst werden konnten. 

 

Gemäß der Ausschreibung für den Bamberger Mietspiegel 2022 wurde aus der Befra-

gungsbasis eine Zufallsstichprobe in Höhe von 2.500 Wohnungen für die Vermieterbe-

fragung sowie in Höhe von 10.000 Wohnungen für die Mieterbefragung gezogen. 

 
1Näheres zu den Ausschlussgründen im Unterabschnitt 4.1: Filterfragen. 
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4 Befragung 

Angesichts des Wunsches der Stadt Bamberg, den Mietspiegel 2022 zum 1. Januar 2022 

in Kraft treten zu lassen, hatte ALP vorgeschlagen, den Stichtag für die Befragung auf 

den 1. Mai 2021 zu legen, um die Befragung noch vor den Sommerferien, die am 30. Juli 

2021 begannen, durchführen zu können. 

 

Bei der Befragung wurde konkret darauf abgestellt, die Nettokaltmiete zu ermitteln, also 

nicht die Bruttokaltmiete, die noch kalte Betriebskosten enthält und auch nicht die Brut-

towarmmiete, die zusätzlich noch die Kosten für Heizung und/oder Warmwasser bein-

haltet. Zuschläge etwa für die Anmietung von Garagen oder Stellplätzen wurden für die 

Auswertung nicht herangezogen. 

 

4.1 Filterfragen 

Aufgrund rechtlicher Bestimmungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Miet-

spiegels: 

 

○ Preisgebundener Wohnraum, für den ein Berechtigungsschein notwendig ist oder 

Wohnraum mit einer Mietobergrenze (§ 558 Abs. 2 Satz 2 BGB), z. B. Sozialwoh-

nungen; 

○ Wohnraum in einem Studierenden- oder Jugendwohnheim (§ 549 Abs. 3 BGB); 

○ Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist (§ 549 Abs. 2 

Nr. 1 BGB); 

○ Wohnraum, der Teil der vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung ist und den 

der Vermieter überwiegend mit Einrichtungsgegenständen auszustatten hat, so-

fern der Wohnraum dem Mieter nicht zum dauernden Gebrauch mit seiner Fami-

lie oder mit Personen überlassen ist, mit denen er einen auf Dauer angelegten 

gemeinsamen Haushalt führt (§ 549 Abs. 2 Nr. 2 BGB); 

○ Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein aner-

kannter privater Träger der Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen 

mit dringendem Wohnungsbedarf zu überlassen, wenn sie den Mieter bei Ver-

tragsschluss auf die Zweckbestimmung des Wohnraums und die Ausnahme von 

den genannten Vorschriften hingewiesen hat (§ 549 Abs. 2 Nr. 3 BGB). 

 

Daneben wurden auf Beschluss des Arbeitskreises Mietspiegel weitere besondere Wohn-

raumverhältnisse aus der Erhebung ausgeschlossen, um eine möglichst gut vergleichbare 

ortsübliche Vergleichsmiete ohne Eingang von Spezialfällen zu erhalten: 

 

○ Wohnungen in einem Einfamilienhaus, einer Doppelhaushälfte, einem Reihen-

haus oder einem Zweifamilienhaus; 

○ Wohnraum, der verbilligt oder kostenlos überlassen wird (z. B. Dienst- oder 

Werkswohnungen, deren Mietvertrag/Miethöhe an ein Beschäftigungsverhältnis 

gebunden ist); 

○ Alten(pflege)-, Obdachlosen- oder sonstige Heime; 
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○ Wohnungen im „Betreuten Wohnen“; 

○ Wohnungen, die teilweise zu Geschäftszwecken genutzt werden (das sog. „Ar-

beitszimmer“ gehört nicht dazu); 

○ Möbliert oder teilmöbliert vermieteter Wohnraum (ausgenommen Küchenein-

richtung und /oder Einbauschränke); 

○ Einzelzimmer, die Teil einer kompletten Wohnung sind oder Wohnungen ohne 

eigenen Eingang; 

○ Wohnungen ohne eigenes Bad mit WC 

 

Zum Teil war es möglich, solche Wohnungen bereits im Vorfeld aus der Befragung aus-

zuschließen, weil etwa – wie beim geförderten Wohnraum – entsprechende Informatio-

nen über die Wohnungen bereits vorlagen. Zum großen Teil waren diese Informationen 

aber nicht verfügbar. Daher mussten die entsprechenden Wohnungen über Filterfragen 

zu Beginn der Befragung aus der Erhebung ausgeschlossen werden. 

 

Da nach § 558 Abs. 2 BGB ausschließlich solche Wohnungen zu berücksichtigen sind, bei 

denen in den letzten sechs Jahren die Miete neu vereinbart oder, von Betriebskostener-

höhungen abgesehen, geändert worden ist, wurde diese Eigenschaft ebenfalls im Rah-

men der Filterfragen abgefragt. 

 

4.2 Mieterbefragung 

Die 10.000 Haushalte aus der Mieter-Stichprobe erhielten Anfang Mai 2021 ein Schreiben 

im Namen des Oberbürgermeisters Andreas Starke. Diesem Schreiben waren der Frage-

bogen zum Mietspiegel und ein Rückumschlag beigefügt, mit dem die Haushalte den 

Fragebogen kostenfrei an ALP zurücksenden konnten. Alternativ konnten sich die Haus-

halte online an der Befragung beteiligen. Insgesamt nahmen 249 Haushalte an der Be-

fragung im Internet teil, weitere 1.207 Haushalte haben den Fragebogen per Post an ALP 

zurückgesandt. 872 der eingegangenen Datensätze sind mietspiegelrelevant. Dies ent-

spricht bezogen auf die angeschriebenen Haushalte einer Quote von 8,7 %. Dies ist ein 

höherer Wert als bei der letzten Erhebung für den Mietspiegel 2018. Allerdings wurden 

für den letzten Mietspiegel mieterseitig Befragungen durch Interviewer durchgeführt, die 

Rücklaufquoten sind daher nur eingeschränkt vergleichbar. Ausschlussgründe bei der 

Befragung waren vor allem selbstnutzende Eigentümer und weder Einzug noch Verän-

derung der Nettokaltmiete in den letzten sechs Jahren vor dem Erhebungsstichtag. 
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4.3 Vermieterbefragung 

Die 2.500 Wohnungen in der Vermieterstichprobe verteilten sich sehr unterschiedlich auf 

die einzelnen Vermieter. Die Vermieterbefragung erfolgte daher getrennt für größere 

Vermieter mit vier oder mehr Wohnungen in der Stichprobe und kleinere Vermieter mit 

ein bis drei Wohnungen, um den jeweiligen Aufwand auf Vermieterseite so gering wie 

möglich zu halten: Größere Vermieter bevorzugen in der Regel Excel-Abfragemasken, um 

die benötigten Daten direkt aus ihrem EDV-System einfügen zu können, für kleinere Ver-

mieter ist es in der Regel einfacher, einen Papierfragebogen auszufüllen. 

 

Insgesamt 72 Vermieter verfügten über vier oder mehr Wohnungen in der Stichprobe. 

Diese Vermieter erhielten Mitte Mai 2021 ein Anschreiben des Oberbürgermeisters An-

dreas Starke, in dem um Unterstützung bei der Befragung zum Bamberger Mietspiegel 

2022 geworben wurde. Die Vermieter wurden gebeten, einen Ansprechpartner samt E-

Mail-Adresse und Telefonnummer zu benennen. Zudem wurde die gewünschte Art der 

Teilnahme abgefragt, es standen hierbei zwei Optionen zur Verfügung: ALP schlug vor, 

den größeren Vermietern eine Excel-Abfragemaske mit den Anschriften der jeweiligen 

Stichprobe zuzusenden. Alternativ hat ALP den Vermietern Papier-Fragebögen zuge-

sandt und einen kostenfreien Rückumschlag beigelegt. 

 

Die Vermieter, die mit ein bis drei Wohnungen in der Stichprobe vertreten waren, erhiel-

ten ebenfalls Anschreiben des Oberbürgermeisters Andreas Starke. Die kleineren Ver-

mieter wurden darum gebeten, sich online an der Befragung zu beteiligen. Alternativ 

bestand die Möglichkeit, Papier-Fragebögen zusammen mit einem kostenfreien Rück-

umschlag von ALP zugesandt zu bekommen. 

 

Die Antworten der Vermieter trafen von Mitte Mai bis Ende August 2021 bei ALP ein. 643 

Datensätze wurden per Excel-Abfragemaske übermittelt, weitere 327 Antworten erhielt 

ALP per Online-Abfragemaske. Zusätzlich wurden 102 Fragebögen per Post zugesandt. 

Dies entspricht bezogen auf die Zahl der bei Vermieter angeschriebenen Wohnungen 

einer Quote von 1.072/2.500 = 42,8 %. Von den 1.072 gelieferten Datensätzen waren 590 

verwertbar. Die Quote der verwertbaren Datensätze in Bezug auf die Bruttostichprobe 

liegt für die Vermieterbefragung bei 23,6 % und damit deutlich höher als bei der Mieter-

befragung mit 8,7 %. 

 

4.4 Plausibilisierung 

In vielen Fällen lag ALP die Telefonnummer des Mieters oder Vermieters vor, so konnten 

viele Unstimmigkeiten geklärt werden. Insgesamt wurden 89 Wohnungen aus der Erhe-

bung ausgeschlossen, weil keine vollständigen Angaben wichtiger Größen vorlagen, etwa 

keine Wohnfläche oder keine Nettokaltmiete. Insgesamt sind nur Wohnungen mit WC in 

der Wohnung und Bad mit Dusche und/oder Wannenbad in die Mietspiegel-Auswertung 

eingegangen. Fehlende Angaben zum Baujahr konnten durch Fotomaterial nacherhoben 

werden. 
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4.5 Datenschutz 

ALP verfügt über einen eigenen betrieblichen Datenschutzbeauftragten, der vom TÜV 

Nord zertifiziert wurde. Alle Mitarbeiter bei ALP sind nach § 5 des Bundesdatenschutzge-

setzes (BDSG) auf die Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet worden.  

 

Der Name und die Anschrift der Mieter wurden nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung 

von den Fragebögen getrennt und nach Fertigstellung des Mietspiegels vernichtet. Dies 

gilt ebenso für den Namen und die Anschrift des Vermieters. Ein Rückschluss auf den 

einzelnen Mieter oder Vermieter (abgesehen vom Vermietertyp, der zur Gewichtung be-

nötigt wurde) ist damit nach der Erhebung ausgeschlossen. 

 

4.6 Rücklaufstatistik verwertbarer Datensätze 

Der gemeinsame verwertbare Rücklauf aus der Mieter- und der Vermietererhebung be-

trägt 872 + 590 = 1.462 Datensätze (Ergebnisstichprobe der mietspiegelrelevanten Fälle). 

Bezogen auf die Bruttostichprobe in Höhe von 12.500 liegt die Ausschöpfungsquote als 

Anteil der mietspiegelrelevanten Fälle an der Bruttostichprobe bei 1.462 / 12.500 = 

11,7 % und damit deutlich höher als beim Mietspiegel 2018, bei dem die Mieterbefra-

gung durch Interviewer erfolgte. Diese Ausschöpfungsquote entspricht aber keiner Ver-

weigerungsquote von über 85 %. Neben der Auskunftsverweigerung bei der freiwilligen 

Befragung spielten vor allem auch die Ausschlusskriterien der Filterfragen eine Rolle, hier 

vor allem die Sechs-Jahres-Regel, die Wohnungen aus der Befragung ausschließt, bei 

denen in den letzten sechs Jahren vor dem Erhebungsstichtag kein Mieterwechsel bzw. 

keine Veränderung der Nettokaltmiete erfolgt ist. Zu einem kleineren Teil wurden auch 

selbstnutzende Eigentümer angeschrieben und Personen, die gemeinsam in einer Woh-

nung leben und daher nur für eine Wohnung Daten zur Verfügung stellen konnten. 
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5 Auswertung als Tabellenmietspiegel 

Die erhobenen Daten können sowohl als Tabellen- wie auch als Regressionsmietspiegel 

ausgewertet werden. Beim Tabellenmietspiegel werden die erhobenen Daten nach 

Wohnwertmerkmalen gruppiert, beim Regressionsmietspiegel wird ein Rechenmodell 

zur Bestimmung des Einflusses der Wohnwertmerkmale auf die Miethöhe verwendet. Bei 

beiden Methoden handelt es sich um anerkannte wissenschaftliche Auswertungsverfah-

ren. Der Arbeitskreis Mietspiegel hat sich erneut für eine Auswertung als Tabellenmiet-

spiegel ausgesprochen – wie bereits bei den Vorgängermietspiegeln. Daher wurden die 

erhobenen Daten als Tabellenmietspiegel ausgewertet. 

 

5.1 Gewichtung der Datensätze 

Bedingt durch die kombinierte Mieter- und Vermieterbefragung und das unterschiedli-

che Antwortverhalten der Vermieter je nach Vermietertyp war es notwendig, die einge-

gangenen Datensätze zu gewichten. 

 

Es wurden – basierend auf den Klassen zur Eigentumsform des Gebäudes im Zensus 2011 

und den abgefragten Vermietertypen im Mietspiegelfragebogen – drei Vermietertypen 

für die Gewichtung gebildet: 

 

○ Private Eigentümer (natürliche Personen, Privatpersonen sowie juristische Perso-

nen, z. B. GmbH, AG) 

○ Wohnungs(bau)genossenschaften 

○ Stadtbau GmbH Bamberg sowie sonstige (z. B. Stiftungen, Bund usw.) 

 

Natürliche Personen und juristische Personen wurden aufgrund der strukturell ähnlichen 

Wohnungen und der relativ geringen Fallzahlen von Wohnungen juristischer Personen 

zusammengefasst. Die Stadtbau GmbH Bamberg und die sonstigen Vermieter wurden 

zusammengefasst, da das Mieterhöhungsverhalten der Stadtbau GmbH Bamberg und 

der zum Teil durch sie verwalteten Stiftungen relativ ähnlich ist. Die Analyse ergab, dass 

Wohnungen der privaten Eigentümer stärker gewichtet und Wohnungen der Woh-

nungs(bau)genossenschaften und der Stadtbau GmbH Bamberg/sonstige weniger stark 

gewichtet werden müssen, um ein in Bezug auf den Vermietertyp repräsentatives Abbild 

der Grundgesamtheit sicherzustellen. 

 

Jedem der 1.462 verwertbaren Datensätze wurde ein Gewichtungsfaktor zugeordnet: Die 

Gewichtungsfaktoren summieren sich wieder zu 1.462 auf. Alle folgenden Auswertungen 

beziehen sich auf die gewichteten Datensätze, dabei treten Rundungen auf. 

 

5.2 Struktur der Mietspiegeltabelle und Feldbesetzung 

Wie beim Mietspiegel 2018 wurde der Mietspiegel in sechs Baujahres- und vier Woh-

nungsgrößenklassen aufgeteilt. Diese Merkmale stellen unter den fünf Wohnwertmerk-

malen Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage die wichtigsten Merkmale dar, 
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zumal die Wohnungen der Art nach auf Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit drei 

oder mehr Wohnungen beschränkt sind. Die Ausstattung und die Lage werden dann im 

Rahmen der Spanneneinordnung berücksichtigt. 

 

Tab. 1: Fallzahlen Mietspiegel 2022 vor Ausreißerbereinigung 

  Baujahresklasse/Bezugsfertigkeit 

 

Wohnfläche 

 Bis 1918 1919 bis 

1949 

1950 bis 

1977 

1978 bis 

1994 

1995 bis 

2009 

2010 bis 

2020 

  A B C D E F 

20 bis unter 

41 m² 

1 25 28 34 18 5 1 

41 bis unter 

66 m² 

2 83 148 273 45 38 21 

66 bis unter 

90 m² 

3 58 57 221 62 37 29 

90 m² und mehr 4 82 34 71 30 29 33 
 

 

5.3 Ausreißerbereinigung 

Nach den Hinweisen zur Erstellung von Mietspiegeln (S. 28) sind extreme ,,Ausreißermie-

ten“ auszusondern. Sie dürfen weder für die Mittelwert- noch für die Spannenbildung 

berücksichtigt werden. Es sei auf eine statistisch fundierte Eliminierung von Ausreißern 

zu achten. Die Eliminierung dürfe nicht auf der Basis willkürlicher Festlegungen, z. B. 

durch den Arbeitskreis Mietspiegel, erfolgen. 

 

ALP wendet ein Verfahren zur Ausreißerbereinigung unter Berücksichtigung des Inter-

quartilsabstandes an. Für jedes Tabellenfeld werden dabei zunächst das untere und das 

obere Quartil berechnet. Sortiert man die Mieten pro m² in einem Feld aufsteigend, sind 

dies jene Mieten, bei denen 25 % bzw. 75 % der Mieten in dem Feld kleiner sind. Zwischen 

dem unteren und dem oberen Quartil liegen also die mittleren 50 % der Mieten in dem 

jeweiligen Feld. Der Interquartilsabstand (𝐼𝑄𝑅 für englisch interquartile range) bezeichnet 

die Differenz aus unterem und oberen Quartil: 

 

𝐼𝑄𝑅 = 𝑥0,75 − 𝑥0,25 

 

Nach der sogenannten Boxplot-Methode werden nun jene Mieten aus den einzelnen 

Feldern ausgeschlossen, die um mehr als das Anderthalbfache des 𝐼𝑄𝑅 unterhalb des 

unteren Quartils bzw. oberhalb des oberen Quartils liegen. Die untere Grenze der gülti-

gen Spannweite liegt somit bei  

 

𝑥0,25 − 1,5 (𝑥0,75 − 𝑥0,25) 

 

Die obere Grenze der gültigen Spannweite liegt entsprechend bei   
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𝑥0,75 + 1,5 (𝑥0,75 − 𝑥0,25) 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Art der Ausreißerbereinigung zwar wie 

gefordert um eine statistisch fundierte Eliminierung von Ausreißern handelt, die im Ge-

gensatz zu anderen Verfahren vor allem dem Umstand Rechnung trägt, dass die Mieten 

in einem Mietspiegel in der Regel nicht normalverteilt sind, die Wahl des Faktors 1,5 beim 

Interquartilsabstand aber eine Setzung darstellt. Es handelt sich allerdings um die übliche 

Setzung bei der Bestimmung von Ausreißern. Eine mietspiegelfeldbezogene Kontrolle 

ergab, dass das gewählte Verfahren zur Ausreißerbereinigung sinnvoll wirkt und jene 

Mieten identifiziert, die offenkundig sehr deutlich von den anderen Mieten des jeweiligen 

Mietspiegelfeldes abweichen. 

 

Nach der Ausreißerbereinigung verteilen sich die Mieten wie folgt auf die Mietspiegelta-

belle: 

 

Tab. 2: Fallzahlen Mietspiegel 2022 nach Ausreißerbereinigung 

  Baujahresklasse/Bezugsfertigkeit 

 

Wohnfläche 

 Bis 1918 1919 bis 

1949 

1950 bis 

1977 

1978 bis 

1994 

1995 bis 

2009 

2010 bis 

2020 

  A B C D E F 

20 bis unter 

41 m² 

1 24 26 34 17 5 1 

41 bis unter 

66 m² 

2 82 146 260 45 37 21 

66 bis unter 

90 m² 

3 56 57 219 62 37 29 

90 m² und mehr 4 82 34 69 30 28 33 
 

 

5.4 Mietspiegeltabelle 

Nach den Hinweisen zur Erstellung von Mietspiegeln (S. 26) sind mindestens 30 Fälle 

bzw. Wohnungen je Mietspiegelfeld als minimale Feldbesetzung erforderlich. In Tabel-

lenmietspiegeln hat es sich etabliert, dass Felder mit einer Feldbesetzung zwischen 10 

und 29 Wohnungen mit einem Hinweis auf die geringe Feldbesetzung dennoch ausge-

wiesen werden (sogenannte Sternchenfelder). Felder ohne Mietwerte oder mit weniger 

als 10 Fällen werden nicht ausgewiesen. 

 

Nach den „Hinweisen zur Erstellung von Mietspiegeln“ (S. 29) sind im Mietspiegel Span-

nen auszuweisen. Die Spannen ergeben sich aus folgenden Gründen: 
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○ In der Mietspiegeltabelle können aufgrund der Fallzahlproblematik nicht alle 

Wohnwertmerkmale abgebildet werden: Die Wohnungen unterscheiden sich 

etwa auch nach Lage und Ausstattung. 

○ Die Wohnwertmerkmale unterscheiden sich im Hinblick auf die Qualität: So ist 

etwa bei Wohnungen mit dem Baujahr 2020 von einer höheren Miete als von 

Wohnungen mit dem Baujahr 2010 auszugehen. Diese Wohnungen befinden sich 

aber aufgrund der begrenzten Fallzahlen und der daher notwendigen Klassenbil-

dung jeweils im gleichen Mietspiegelfeld. 

○ Neben den gesetzlichen Wohnwertmerkmalen Art, Größe, Ausstattung, Beschaf-

fenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffen-

heit gibt es auch weitere Wohnwertmerkmale wie etwa die Dauer des Mietver-

hältnisses, die nicht zur Erklärung der Miethöhe herangezogen werden dürfen. 

○ Beim Mietwohnungsmarkt handelt es sich um einen unvollkommenen Markt, d. h. 

es werden auch für nahezu identische Wohnungen unterschiedlich hohe Mieten 

gezahlt. 

 

Der Arbeitskreis Mietspiegel hat sich dafür entschieden, im Mietspiegel weiterhin 2/3-

Spannen und den Median ausweisen. Es werden also von den nach der Ausreißerberei-

nigung verbliebenen Werte die mittleren 2/3 der Mieten angegeben, indem das 1/6- und 

das 5/6-Quantil in jedem Mietspiegelfeld berechnet werden.  

 

Es ergibt sich folgende Mietspiegeltabelle: 

Tab. 3: Mietspiegeltabelle 2022, alle Angaben in €/m² 

  Baujahresklasse/Bezugsfertigkeit 

 

Wohnfläche 

 Bis 1918 1919 bis 

1949 

1950 bis 

1977 

1978 bis 

1994 

1995 bis 

2009 

2010 bis 

2020 

  A B C D E F 

20 bis unter 

41 m² 
1 

11,21* 

7,33-13,25 

7,28* 

6,36-8,69 

8,33 

6,33-11,20 

10,20* 

8,53-11,70 
  

41 bis unter 

66 m² 
2 

8,67 

6,97-10,90 

6,51 

5,43-9,05 

6,53 

5,50-7,94 

8,38 

6,87-9,89 

8,68 

7,45-10,82 

10,71* 

7,56-12,34 

66 bis unter 

90 m² 
3 

7,66 

6,57-8,84 

6,86 

5,10-8,90 

6,48 

5,55-8,10 

7,13 

5,99-8,43 

8,44 

7,12-9,27 

10,27* 

8,86-12,79 

90 m² und mehr 4 
7,70 

6,20-9,28 

7,08 

5,91-9,18 

6,51 

5,51-8,10 

7,45 

5,86-8,99 

8,79* 

7,39-9,49 

10,13 

8,59-12,13 
 

 

Der Median der ortsüblichen Vergleichsmiete unabhängig von Wohnfläche und Baujah-

resklasse liegt bei 7,44 €/m² und damit um 13,1 % höher als der Median bei der letzten 

Erhebung für den Mietspiegel 2018: Hier betrug der entsprechende Wert noch 6,58 €/m². 

Der Mietspiegel 2018 wurde als Mietspiegel 2020 über die Entwicklung des vom Statis-

tischen Bundesamt ermittelten Preisindexes für die Lebenshaltung aller privaten Haus-

halte in Deutschland fortgeschrieben. Dies ist nach § 558d Abs. 2 Satz 2 BGB zwar zulässig 
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(weder ein lokaler, etwa bayerischer, noch ein spezieller Mietenindex dürfen herangezo-

gen werden), hat im Falle der im Mietspiegel der Stadt Bamberg abgebildeten Mieten 

aber vermutlich zu einer deutlichen Unterschätzung der Mietentwicklung geführt. So 

wurde der Mietspiegel zwischen 2018 und 2020 nur um 3,3 % nach oben angepasst, weil 

sich der Verbraucherpreisindex vergleichsweise wenig erhöht hat. Gegenüber diesem 

fortgeschriebenen Wert aus dem Mietspiegel 2020 ist der Median im Mietspiegel 2022 

nun um 9,4 % gestiegen. Dies führt im Mittel zu einer vergleichsweise deutlichen Erhö-

hung der Mieten in den einzelnen Mietspiegelfeldern. 
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6 Ergänzendes Punktesystem zur Spanneneinordnung 

Zusätzlich zu den unmittelbar für den Tabellenmietspiegel erforderlichen Daten wurden 

im Rahmen der Mieter- und der Vermieterbefragung weitere Fragen gestellt, um die 

Punktevergabe der Bewertungsliste zur Spanneneinordnung auf eine fundierte Basis zu 

stellen. Bei der Orientierungshilfe zu Spanneneinordnung handelt es sich allerdings nicht 

um einen Teil des qualifizierten Mietspiegels. Nichtsdestotrotz ist das vom Arbeitskreis 

Mietspiegel beschlossene Punktesystem hilfreich, um die Wohnungen innerhalb der teil-

weise recht großen Spannen eingruppieren zu können. 

 

Dem Arbeitskreis Mietspiegel wurde eine nach Vermietertyp gewichtete Übersicht über 

das Vorhandensein bestimmter Wohnungsmerkmale als jeweiliger Anteil an allen erho-

benen Mietwohnungen in Bamberg vorgelegt. Außerdem wurde für jedes Merkmal be-

rechnet, wie hoch die durchschnittlichen Mieten der Datensätze mit bzw. ohne das Merk-

mal sind. Diese Informationen dienten als Entscheidungsgrundlage über die Punkte-

vergabe im Arbeitskreis Mietspiegel. Im Ergebnis wurden (erneut) folgende Plus- und 

Minuspunkte vergeben: 

 

Pluspunkte: 

○ Modernisierung der Wohnung nach 2009: 

o Wärmedämmung: Außenwanddämmung, Dämmung von 

Dach/oberster Geschossdecke, Kellerdeckendämmung, 

Fensteraustausch (alle Fenster) oder/und Austausch des 

Wärmeerzeugers (z. B. Heizkessel, Gastherme, Anschluss 

an Fernwärme) 

o Erneuerung der Sanitäreinrichtungen 

o Erneuerung der Elektroinstallationen 

o Erneuerung der Fußböden 

o Einbau eines Schallschutzes (z. B. Trittschallschutz) 

o Veränderung des Grundrisses 

Wenn mindestens 2 Maßnahmen in vor 2010 fertiggestellten 

Wohnungen durchgeführt wurden: +2 

 

○ Aufzug vorhanden in Gebäuden mit 5 und weniger Geschossen 

 

+2 

 

○ Komplette Einbauküche (Herd, Spüle, Schränke und Einbaukühl-

schrank) 

 

 

+2 

 

○ Schallschutzfenster vorhanden +1 

 

○ Bad und WC getrennt oder/und zusätzliches WC in der Woh-

nung 

 

+1 

 

○ Garten (Alleinige Nutzung durch Mieter:in oder Mitnutzung mit 

anderen Parteien) 

+1 
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○ Gesundheitseinrichtungen (z. B. Ärzte, Apotheken) bis zu 300 m 

fußläufig entfernt 

 

+1 

○ Öffentliche Einrichtungen (z. B. Schule, Kindergarten, Kulturein-

richtungen) bis zu 300 m fußläufig entfernt 

 

+1 

○ Grün- und Freiflächen (z. B. parkähnliche Anlagen) bis zu 300 m 

fußläufig entfernt 

 

+1 

○ Sonstige positive Bemerkungen (Abrundung) +1 bis +3 

 

Minuspunkte: 

○ Einzelöfen oder Etagenheizung, jeweils mit Brennstoffnachfüllung 

von Hand 

-3 

 

 

○ Weder Balkon noch (Dach-) Terrasse, Loggia oder Wintergarten 

vorhanden 

 

-1 

 

○ Keine Gegensprechanlage mit Türöffner -1 

 

○ Gesundheitseinrichtungen (z. B. Ärzte, Apotheken) mehr als 600 m 

fußläufig entfernt 

-1 

 

 

○ Öffentliche Einrichtungen (z. B. Schule, Kindergarten, Kultureinrich-

tungen) mehr als 600 m fußläufig entfernt 

-1 

 

 

○ Grün- und Freiflächen (z. B. parkähnliche Anlagen) mehr als 600 m 

fußläufig entfernt 

-1 

 

 

○ Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (z. B. Fahrtakt) nur ausrei-

chend bis mangelhaft 

-1 

 

 

○ Hoher Lärmpegel (z. B. Straßen-, Bahn-, Industrielärm usw.) -1 

 

○ Schlechter Zustand der Fenster -1 

 

○ Dunkle Wohnung durch zu wenig Lichteinfall -1 

 

○ Dachschrägen in der Wohnung vorhanden -1 

 

○ Sonstige negative Bemerkungen (Abrundung) -1 bis -3 
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Plus- und Minuspunkte sind zu summieren. Nach erfolgter Punktevergabe durch den Ar-

beitskreis Mietspiegel hat ALP die Punkte für die erhobenen Wohnungen berechnet. Die 

Wohnungen wurden nach Punkten aufsteigend sortiert. Anschließend wurden das untere 

Quartil, der Median sowie das obere Quartil jeweils gewichtet in Bezug auf die Punkte-

summe berechnet. Die durchschnittliche Anzahl von Punkten für freifinanzierte Bamber-

ger Mietwohnungen nach der Bewertungsliste liegt zwischen 1 und 2 Punkten. 

 

So kann die Mietspiegelspanne in vier Bereiche eingeteilt werden: 

 

○ -1 und weniger Punkte = Einordnung in die untere Hälfte der Differenz zwischen 

Spannenunterwert und Mittelwert 

 

○ 0 bis 1 Punkte = Einordnung in die obere Hälfte der Differenz zwischen Spannen-

unterwert und Mittelwert 

 

○ 2 bis 3 Punkte = Einordnung in die untere Hälfte der Differenz zwischen Mittel-

wert und Spannenoberwert 

 

○ 4 und mehr Punkte = Einordnung in die obere Hälfte der Differenz zwischen Mit-

telwert und Spannenoberwert 
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7 Schlussbemerkungen 

Nach dem positiven Votum durch die Vertreter der Mieter und Vermieter des Arbeits-

kreises Mietspiegel wurde der Mietspiegel vom Stadtrat am 24.11.2021 als qualifizierter 

Mietspiegel anerkannt. Die Anerkennung als qualifizierter Mietspiegel durch die Ge-

meinde oder/und von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter ist neben der 

Einhaltung anerkannter wissenschaftlicher Grundsätze bei der Erstellung des Mietspie-

gels nach § 558d Abs. 1 BGB eines der beiden Kriterien für einen qualifizierten Mietspie-

gel. 

 

Basierend auf den Daten des Mietspiegels 2022 hat ALP ferner das bestehende schlüssige 

Konzept für die angemessenen Kosten der Unterkunft fortgeschrieben. Hierzu wird eine 

separate Dokumentation erstellt. 

 

Nach aktueller Rechtslage ist der qualifizierte Mietspiegel nach § 558d BGB Abs. 2 im 

Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen.  Dabei kann eine Stichprobe 

oder die Entwicklung des vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindexes für die 

Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt werden. 

 

Nach vier Jahren ist der qualifizierte Mietspiegel in jedem Fall neu zu erstellen. 
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Anlage 

Fragebogen Mieterbefragung 

 

Fragebogen Vermieterbefragung 
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